
 
Niederschrift 

 
über die Sitzung des Ortsgemeinderates Lahr 

am Mittwoch, dem 27.01.2010 im Gemeindehaus in Lahr 
 
 
Beginn:  18.30 Uhr 
Ende:     19.40 Uhr 
 
 
 
Der Ortsgemeinderat hat 7 Mitglieder. 
 
Anwesend waren unter dem Vorsitz von 
 
1. Ortsbürgermeister Hans-Peter Färber 
 
2. die Ratsmitglieder: 
    Anke Juber 
    Alfred Friedrich 
    Frank Scheid   
    Reinhold Hofmann 
    Stefan Weins   
    Norbert Henneberger 
 
3. entschuldigt: 
    Alfred Friedrich 
 
4. weiter war anwesend: 
    VG-Angestellte Jahnen 
     - Schriftführer - 
 
 
Ortsbürgermeister Färber eröffnete die Sitzung und begrüßte alle Anwesenden. Er stellte fest, 
dass hierzu form- und fristgerecht eingeladen wurde und dass der Ortsgemeinderat beschluss-
fähig sei. Anträge auf Änderung der Tagesordnung wurden nicht gestellt.  
 
 
I. Öffentliche Sitzung 
 
Punkt 1: Feststellung der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates vom  
               17.11.2009  
 
Der Ortsgemeinderat stellte einstimmig die Niederschrift aus der Sitzung vom 17.11.2009 in 
der vorgelegten Fassung fest. 
 
Punkt 2: Einwohnerfragestunde gem. § 16a GemO 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt war nur ein einziger Bürger erschienen, dessen Fragen sich 
ausschließlich auf TOP 3 bezogen. Der Ortsgemeinderat hat daraufhin einstimmig beschlos-
sen, im Rahmen der Beratungen zu TOP 3 die Sitzung zu unterbrechen, um dem anwesenden 
Zuhörer an dieser Stelle die Gelegenheit zu geben, sich an der Diskussion zu beteiligen und 
seine Fragen vorzubringen.  
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Punkt 3: Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag auf Änderung des Flächen- 
               nutzungsplanes der Verbandsgemeinde Treis-Karden bezüglich Ausweisung     
               von Windenergieanlagen. 
 
 
Ortsbürgermeister Färber erläuterte zunächst die derzeitige Situation in Sachen Windkraft. 
Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Treis-Karden weise z.Zt. nur Konzentrati-
onsflächen für Windkraft in der Eifel aus. Aufgrund der damaligen Vorgaben und auch der 
Wünsche der Mehrheit der Ortsgemeinden wurden seinerzeit keine weiteren Flächen als ge-
eignet eingestuft. In jüngster Zeit treten vermehrt Windenergiebetreiber in den Nachbarge-
meinden auch an private Grundstückseigentümer heran, um Verträge für die Aufstellung von 
Windenergieanlagen anzubieten. Die Vorgaben des Flächennutzungsplanes werden dabei 
nicht mehr berücksichtigt.  
Lt. Meinung der Verwaltung zeige auch dieses Vorgehen, dass einige Anlagenbetreiber einen 
Rechtsstreit für die Aufstellung der Anlagen nicht scheuen und dies dann von den Gerichten 
als Verhinderungsplanung angesehen werden könnte.  Daher würde im Verbandsgemeinderat 
darüber beraten, den Flächennutzungsplan fortzuschreiben und die Flächen für die Windkraft 
auf einige wenige Flächen zu konzentrieren, um eine Verspargelung der Landschaft zu ver-
meiden.   Dabei solle auch weiterhin die Abstandsfläche von der Wohnbebauung von 1000 m 
eingehalten werden.  Für Lahr käme vorbehaltlich einer weiteren Prüfung (Vogelschutz- Fle-
dermausgutachten etc. ) nur bei einer Abstandsfläche von ca. 750 m ein Standort in Frage.  
Eine Reduzierung auf 750 m bedeute aber auch,  dass mögliche Standorte der Nachbarge-
meinden dichter an die Lahrer Gemarkungsgrenzen heranreichen könnten. Der Vorsitzende 
verwies auch auf die gemeinsame Besprechung vom 11.12.2009, sowie die  gemeinsame Sit-
zung der Ortsgemeinderäte vom  13.01.2010 in Mörsdorf.  Bei dieser Sitzung habe Bürger-
meister Jung  den Vorschlag unterbreitet, einen Solidarpakt zu bilden, bei dem die Gemeinden 
einen finanziellen Ausgleich bekommen sollten, die nicht von der Windkraft profitieren aber 
direkten Sichtkontakt auf die Windräder haben.  
Da auch aus Reihen des Gemeinderates bei den vergangenen Besprechungen Äußerungen zu 
vernehmen waren, dass man sich der Windkraft auch in Lahr nicht verschließen könne, habe 
sich Ortsbürgermeister  Färber  dazu entschlossen,  das Thema  noch vor der Sitzung des Ver-
bandsgemeinderates in einer öffentlichen Sitzung auf die Tagesordnung zu nehmen und  im 
Rat darüber zu beraten,  ob ein entsprechender Antrag an die Verbandsgemeinde gestellt wer-
den solle.  
Nach diesen Ausführungen unterbrach der Vorsitzende  die Sitzung, damit der anwesende 
Bürger mit diskutieren und seine Fragen vorbringen konnte. Es entstand eine rege Diskussion 
über mögliche Standorte und das Für und Wider der Windkraft. Nachdem alle Fragen beant-
wortet waren, wurde die Sitzung wieder aufgenommen und es stand Folgendes zur Abstim-
mung: 
Da in vielen Hunsrückgemeinden neue Windkraftanlagen errichtet werden, auf die auch die 
Lahrer Bürger blicken ohne jedoch einen finanziellen Vorteil zu haben, sollen auch in der 
Gemarkung Lahr Flächen für die Windenergienutzung ausgewiesen werden.  
Um dies zu erreichen, ist  darüber zu entscheiden, ob bezüglich der Ausweisung von Wind-
energieflächen von Seiten der Ortsgemeinde ein Antrag auf Änderung des Flächennutzungs-
planes bei der Verbandsgemeinde Treis-Karden gestellt werden soll. Durch diese Änderung 
würde sich der Abstand der Windenergieflächen zur Wohnbebauung auf 750 m reduzieren.  
Abstimmungsergebnis:         2 Ja-Stimmen                                      4 Nein-Stimmen  
 
Damit wird von Seiten der Ortsgemeinde derzeit kein Antrag auf Änderung des Flächennut-
zungsplanes gestellt.  
 
 
 
 
 Punkt 4: Beratung und Beschlussfassung über eine neue Geschäftsordnung für den   



                Ortsgemeinderat Lahr 
 
Gemäß § 37 Abs. 1 der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz beschließt der Ortsgemeinde-
rat mit der Mehrheit von 2/3 der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder eine neue Geschäfts-
ordnung. Die Geltung der Geschäftsordnung ist auf die jeweilige Wahlzeit des Ortsgemeinde-
rates beschränkt. Nach der Neuwahl hat der Ortsgemeinderat erneut über die Geschäftsord-
nung zu beschließen; bis dahin gilt die bisherige Geschäftsordnung. Kommt innerhalb eines 
halben Jahres nach der Neuwahl ein Beschluss nicht zustande, so gilt eine Mustergeschäfts-
ordnung, die das fachlich zuständige Ministerium bekannt macht. Das Ministerium des Innern 
und für Sport hat durch eine Verwaltungsvorschrift eine Mustergeschäftsordnung bekanntge-
macht.  
 
Der beiliegende Entwurf der Geschäftsordnung entspricht der Mustergeschäftsordnung des 
Landes Rheinland-Pfalz. 
Die bisherige Geschäftsordnung hat abweichend zu der neuen Mustergeschäftsordnung in § 
26 Abs. 4 vorgesehen, dass die Ratsmitglieder von der Niederschrift sowohl den öffentlichen 
als auch den nichtöffentlichen Teil erhalten. Dies ist auch in dem vorliegenden Entwurf der 
neuen Geschäftsordnung vorgesehen.  
 
Der Ortsgemeinderat Lahr hat den beigefügten Entwurf der Geschäftsordnung in der vorlie-
genden Fassung beschlossen.  
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Punkt 5: EU-Dienstleistungsrichtlinie 
               Änderung der Friedhofssatzung 
 
Der Vorsitzende trug vor, dass aufgrund der EU-Dienstleistungsrichtlinie der Gemeinde- und 
Städtebund Rheinland-Pfalz die Anpassung der Friedhofssatzungen empfiehlt. In Abstim-
mung mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und dem 
Ministerium des Innern und für Sport wurde die Muster-Friedhofssatzung in § 5 Abs. 3 und in 
§ 6 geändert. 
 
Nach kurzer Beratung hat der Ortsgemeinderat Lahr der Anpassung der Friedhofssatzung 
entsprechend der neuen Mustersatzung für den gemeinsamen Friedhof mit der Ortsgemeinde 
Zilshausen zugestimmt.  
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
Punkt 6: Mitteilungen und Verschiedenes 
 
- Ortsbürgermeister Färber gab dem Rat ein Schreiben an die RWE-Energie AG zur Kenn-

tnis. Mit diesem Schreiben hat er dem RWE mitgeteilt, wie ein eventueller Zuschuss durch 
die Aktion „RWE Aktiv vor Ort“ verwendet werden soll. Das Geld soll für die Renovie-
rung der Schutzhütte mit Errichtung eines Unterstandes und Gestaltung des Umfeldes ver-
wendet werden.  

 
- Der Ortsgemeinderat erklärte sich damit einverstanden, dass die „Bücherstube“ in den ge-

meindeeigenen Räumlichkeiten betrieben werden kann.  
 
 
 




